
Zahlung nach der Scheidung nicht nachkommen wird. 
Er ist seinen Unterhaltsverpflichtungen bisher regel
mäßig nachgekommen und hat, solange der älteste 
Sohn noch minderjährig war, auch einen höheren 
monatlichen Unterhaltssatz willig gezahlt.

Wenn nun die Beklagte geltend macht, daß eine 
zweite Ehe des Klägers (Sie Unterhaltsansprüche ihrer 
minderjährigen Kinder gefährden würde, so ist nicht 
zu ersehen, durch welche Ereignisse deren Unterhalt, 
den der Kläger seit Jahren regelmäßig gewährt und 
auch in Zukunft weiter zahlen will, beeinträchtigt wer
den könnte. Sollte die Beklagte mit ihrer Andeutung 
die Geburt von Kindern aus einer zweiten Ehe des 
Klägers meinen, so muß ihr entgegengehalten werden, 
daß dem Kläger auch bei Aufrechterhaltung seiner 
Ehe mit der Beklagten außereheliche Kinder von seiner 
Lebensgefährtin geboren werden können, die zufolge 
§ 18 der Berliner Verordnung über den Mutter- und 
Kinderschutz rechtlich den ehelichen Kindern gleich
gestellt wären. Sollte die Beklagte aber die Gefährdung 
der Unterhaltsansprüche ‘ihrer Kinder in dem Unter
halt, den der Kläger einer zweiten Ehefrau zu zahlen 
hätte, sehen, so kann dieser Gesichtspunkt hier selbst 
dann nicht ins Gewicht fallen, wenn die Frau, die der 
Kläger heiraten will, nur im Haushalt tätig sein würde; 
denn einmal hat das Unterhaltsrecht zwischen Ehe
gatten durch die veränderte gesellschaftliche Stellung 
der Frau an sich schon eine wesentliche Änderung er
fahren, andererseits würde aber eine neue Ehe
schließung an der jetzigen t a t s ä c h l i c h e n  Lage 
kaum etwas ändern, da auch die Lebensgefährtin für 
die im Haushalt des Mannes geleistete Hausarbeit 
einen materiellen Anspruch gegen diesen besitzt. Im 
übrigen ist der Kläger nach einer Bescheinigung des 
Amtes für Mutter und Kind des Bezirkes Prenzlauer 
Berg mit der Übertragung des Personensorgerechts für 
seine minderjährigen Kinder auf die Beklagte einver
standen, unter der Voraussetzung, daß ihm gestattet 
wird, regelmäßig mit diesen zu verkehren. Auch hier
aus ist zu ersehen, daß der Kläger nach Scheidung der 
Ehe weiterhin zu seinen Kindern halten und sich über 
ihre Entwicklung unterrichten will.

Bei dieser Sachlage ist nicht zu erkennen, welches 
Interesse die Kinder an der Aufrechterhaltung der 
Ehe haben könnten. Sie leben bereits seit der Trennung 
der Eltern bei der Mutter und sollen auch nach der 
Scheidung bei dieser verbleiben, so daß die formelle 
Scheidung der Ehe insoweit keine besondere Um
stellung für sie bedeuten würde. Wenn die Beklagte 
vorträgt, daß es das Interesse ihrer Kinder erfordert, 
daß diese im Elternhaus aufgezogen werden, so ver
gißt sie, daß ein solches Elternhaus in Wirklichkeit 
schon lange nicht mehr besteht und bei der eindeuti
gen Haitun? des Kläffers auch durch ein d;e Scheidung 
verweigerndes Gerichtsurteil nicht wiederhergestellt 
werden kann. Die Beklagte vergißt, daß der Kläger im 
Jahre 1947 schon einmal die Scheidungsklage erhoben 
und trotz Abweisung dieser Klage nicht zu seiner 
Familie zurückgekehrt ist, sondern sich innerlich noch 
weiter von der Beklagten gelöst hat. Es ist nicht zu er
warten, daß der Kläger sich im Falle der Verweige
rung seines Scheidungsbegehrens heute anders ver
halten würde. Das würde bedeuten, daß die zermürben
den Versuche des Klägers, von der Beklagten loszu
kommen. und der Beklagten, den Kläger wieder an 
sich zu fesseln, auch weiterhin fortgeführt würden und 
keiner der Parteien bzw. den mit ihnen zusammen
lebenden Menschen endgültige Ruhe gegeben wäre. Das 
Interesse der minderjährigen Kinder, die sich gerade in 
einem entscheidenden Entwicklungsstadium befinden, 
erfordert es aber, daß sie in einer friedlichen, ruhigen 
und ungestörten Umwelt aufwachsen und nicht tag
täglich Zeugen davon sind, wie ihre Eltern unter der 
zerrütteten Ehe seelisch leiden und sich gegenseitig 
aufreiben, weil sie gezwungen werden, an einer 
Lebensgemeinschaft festzuhalten, die in Wirklichkeit 
schon lange nicht mehr besteht. Das Interesse der 
Kinder erfordert es daher gerade, daß dieses zer
mürbende Hin und Her zwischen den Parteien endlich 
aufhört und reinliche Verhältnisse geschaffen werden. 
Dies kann aber nur durch eine Scheidung der Ehe er
folgen. Im übrigen sei die Beklagte darauf hingewiesen, 
daß ihr heute als alleinstehender sorgeberechtigter 
Elternteil zahlreiche gesellschaftliche Einrichtungen bei

der Erziehung ihrer Kinder zur Seite stehen, so daß sie 
durchaus in der Lage ist, die schon seit vielen Jahren 
in Wirklichkeit nicht mehr bestehende Hilfe des 
Klägers bei der Erziehung der Kinder zu entbehren.

§§ 2, 8 BinnenschiffahrtsG.
Uber die Haftung für Schiffsunfälle, wenn das Schiff 

in der Verwaltung eines Treuhänders steht.
OLG Schwerin, Urt. vom 29. Oktober 1951 — U 63/50.
Anfang Februar 1946 wurde das Binnenschiff Stral

sund Nr. 5, ein Schleppkahn, von der Firma K. in Stral
sund für Rechnung der Klägerin mit Kreide beladen. Der 
Kahn, der damals in Lauterbach lag, war von der da
maligen Besatzungsmacht dem zivilen Sektor überlassen 
und von der beklagten Stadtgemeinde S. beschlagnahmt 
worden. Diese übertrug die treuhänderische Verwaltung 
des Kahns dem beklagten Schiffsmakler H. Der beklagte 
Schiffsführer T. wurde mit der Verbringung des Kahns 
von Lauterbach nach Stralsund beauftragt. Die Fahrt 
wurde am 10. Februar 1946 zusammen mit einem ande
ren Kahn im Schlepp des Schleppers „Margarethe“ an
getreten. Als der Schlepper nach der Fahrt durch den 
Greifswalder Bodden in Stralsund die beiden Kähne ver
ließ, um einen anderen Auftrag auszuführen. gingen 
beide Kähne vor Anker. Das Ankergerät des Schleppers 
Stralsund Nr. 5 war nicht gebrauchsfähig. Deshalb konnte 
nur der kleinere Kahn den Anker auswerfen. Dieser 
Anker hatte nunmehr beide Schiffe zu halten. In der 
Nacht kam ein Sturm auf. Beide Kähne kamen ins Trei
ben, da der Anker nachgab. Der Kahn Stralsund Nr. 5 
geriet auf Grund, schlug voll und soff ab. Später wurde 
er gehoben und nach Stralsund eingeschleppt. Die La
dung wurde gelöscht.

Die Klägerin hat die Beklagten auf Schadensersatz 
in Anspruch genommen. Die Haftung der Beklagten 
hat sie aus den Vorschriften des Binnenschiffahrtsge
setzes, des Handelsgesetzbuches und des Bürgerlichen 
Gesetzbuches hergeleitet. Die Klaffe hat sie insbeson
dere darauf gestützt, daß der Schiffer die Seereise mit 
einem seeuntüchtigen, nicht fahrbereiten und stark über
ladenen Fahrzeug angetreten habe. Nach ihrer Behaup
tung ist ein Teil der Ladung verlorengegangen bzw. 
unbrauchbar geworden.

Das Landgericht G. hat unter Abweisung des Dul- 
dung=anspruches die Beklagten dem Grunde nach ver
urteilt, der Klägerin den ihr aus der Strandung des 
Schleppkahns Stralsund Nr. 5 am 10. Februar 1946 ent
standenen Schaden zu ersetzen.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung 
eingelegt.

Aus den G r ü n d e n :
. . . Auch die Haftung des beklagten Schiffsmaklers H. 

ist zu bejahen. Er war, wie die Beklagten in der Klage- 
erwiderung dargelegt haben und wie der Beklagte H. 
selbst zum Ausdruck gebracht bat, am 1. Februar 1946 
von der Stadt S. mit der treuhänderischen Verwaltung 
des Kahns beauftragt worden. Nach den Darlegungen 
der Beklagten war der Beklagte H. von der beklagten 
Stadtgemeinde S. beauftragt, „in ihrer Vertretung“ die 
auf das Schiff bezüglichen Geschäfte, insbesondere die 
Frachtgeschäfte, zu regeln und abzuschließen sowie der 
beklagten Stadtgemeinde S. darüber Rechnung zu legen. 
In der Berufungsschrift haben die Beklagten ausgeführt, 
der Beklagte H. habe die Aufgabe gehabt, den Kahn 
zu befrachten, die Ladung für den Kahn zu beschaffen 
und die Besatzung zu entlohnen. Nach außen hin trat 
im Rahmen des Einsatzes des Kahns der Beklagte H. 
nicht als Beauftragter der Stadt S., sondern als Rechts
träger in Erscheinung, was er in der Tat auch war. 
Das Treuhandverhältnis war nämlich für ihn die Grund
lage dafür, unter Anwendung seiner fachlichen Kennt
nisse die auf den Einsatz des Schiffes gerichtete Tätig
keit zu entfalten. Daraus folgt, daß er als Schiffseigner 
im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes anzusehen ist, da 
er ein ihm nicht gehöriges Schiff zur Binnenschiffahrt 
verwandt und dessen Führung einem Schiffer, dem Be
klagten T., anvertraut hat. Daß dieser Auftrag an den 
Beklagten T. erteilt ist, hat dieser bestätigt. Sonach 
haftet der Beklagte H. gemäß § 8 Abs. 4 des Gesetzes 
persönlich, nicht nur mit Schiff und Fracht, für die 
Folgen des Unfalls dann, wenn der Schaden auf die 
mangelhafte Fahrtüchtigkeit des Schiffes zurückzuführen 
ist. Daß diese Voraussetzung erfüllt ist, ergeben vor
stehende Darlegungen.
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